
Wo im folgenden – aus Gründen der leichteren  

Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen 

 verwendet  werden, sind darunter stets auch die 

 entsprechenden  weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

Berufshaftpflichtversicherung
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Es gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie ergänzend 
die nachfolgend aufgeführten Berufs-
gruppen gemäss Art. 20 AVB:

Berufsgruppe G.
Buchhalter

Versichert ist die Tätigkeit als  
Buchhalter.

20.G.1
Diese umfasst auch die:

•	 Saläradministration;

•	 Tätigkeit	als	Beistand;

•	 Tätigkeit	als	Liquidator	nach	SchKG,	
hoheitlich	eingesetzter	Sachwalter	
sowie	ausseramtlicher	Konkursver-
walter (in Abänderung von Art. 7.5 
lit. e) AVB).

Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
in Abänderung von Art. 7.11 AVB auch 
auf die Besorgung von bargeldlosen 
Überweisungen, die als Nebenverpflich-
tung zu einem einzelnen Mandat 
erfolgt. 

20.G.2
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung 
versichert ist die Tätigkeit als:

•	 Liquidator	nach	OR/ZGB;

•	 Liquidator,	Sachwalter	und	ausser-
amtlicher	Konkursverwalter	von	 
Publikumsgesellschaften sowie  
multinationalen Unternehmen.
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für Buchhalter

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) gem. Art. 20 AVB


